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3. von mindestens zwei Militärpersonen gemeinschaftlich begangen wird.

(3) Vorbereitung und Versuch sind strafbar.

(4) Wer die Tat im Verteidigungszustand begeht, wird mit Freiheits
strafe nicht unter drei Jahren bestraft.

§255

Unerlaubte Entfernung
(1) Wer sich unerlaubt länger als vierundzwanzig Stunden von seiner 

Truppe, seiner Dienststelle oder einem anderen für ihn bestimmten 
Aufenthaltsort entfernt oder ihnen unerlaubt fernbleibt, wird mit Frei
heitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Verurteilung auf Bewährung oder 
mit Strafarrest bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer im Zeitraum von drei Monaten mindestens 
dreimal unter vierundzwanzig Stunden sich unerlaubt entfernt hat oder 
unerlaubt ferngeblieben ist.

(3) Wer die Tat im Verteidigungszustand begeht, wird unabhängig von 
der Dauer des unerlaubten Fernbleibens mit Freiheitsstrafe von einem 
Jahr bis zu acht Jahren bestraft.

§256

Wehrdienstentziehung und Wehrdienstverweigerung

(1) Wer sich dem Wehrdienst durch Täuschung entzieht oder sich wei
gert, den Wehrdienst zu leisten, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jah
ren oder mit Verurteilung auf Bewährung oder mit Strafarrest bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer mit dem Ziel, seine Dienstfähigkeit zu be
einträchtigen, sich Verletzungen oder andere Gesundheitsschäden beibringt 
oder durch andere Personen beibringen läßt oder wer eine Dienstunfähig
keit vortäuscht.

(3) Der Versuch ist strafbar.
(4) Wer die Tat im Verteidigungszustand begeht, wird mit Freiheits

strafe nicht unter einem Jahr bestraft.

§257

Befehlsverweigerung und Nichtausführung eines Befehls
(1) Wer die Ausführung des Befehls eines Vorgesetzten verweigert, wird 

mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Verurteilung auf Bewäh
rung oder mit Strafarrest bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer den Befehl eines Vorgesetzten nicht, un
richtig oder nicht vollständig ausführt.

(3) Wer die Tat im Verteidigungszustand begeht, wird mit Freiheitsstrafe 
nicht unter einem Jahr bestraft.
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